
Beschluß
der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik 
über die Berufung der Zentralen Abstimmungskommission 
für die Durchführung eines Volksentscheides über die 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik

Auf Grund des § 6 des Gesetzes vom 26. 3. 1968 zur Durchführung 
eines Volksentscheides über die Verfassung der Deutschen Demo
kratischen Republik wird die Zentrale Abstimmungskommission in 
folgender Zusammensetzung berufen :

Vorsitzender 
der Zentralen 
Abstimmungs- 
kommission: Abg. Dr. Heinrich Homann

Stellvertreter 
des Vorsitzenden: Herbert Grünstein

Sekretär : Herbert Graf

Mitglieder 
der Kommission :

Vertreter der Abg. Werner Lamberz SED
Parteien des Gerhard Fischer CDU
Demokratischen Abg. Hans-Joachim Heusinger LDPD
Blocks Abg. Siegfried Dallmann NDPD

Abg. Leonhard Helmschrott DBD
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